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	Gefangene in Teheran nach israelischen Luftangriffen in Gefahr

	IRAN


Nach den israelischen Luftangriffen sind Hunderte von Gefangenen, darunter viele willkürlich Inhaftierte, aus dem Teheraner Evin-Gefängnis verlegt worden und nun grausamen und unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt. Sie wurden in überfüllte Gefängnisse verlegt, nachdem die Luftangriffe am 23. Juni Teile des Evin-Gefängnisses zerstört hatten. Die iranischen Behörden verheimlichen das Schicksal bzw. den Verbleib Dutzender weiterer Gefangener. Dies könnte dem Völkerrechtsverbrechen des Verschwindenlassens gleichkommen. Den Verschwundenen drohen Folter und andere Misshandlungen.
Hunderte von Gefangenen aus dem Teheraner Evin-Gefängnis wurden in andere Gefängnisse in der Provinz Teheran verlegt, wo sie grausamen und unmenschlichen Haftbedingungen ausgesetzt sind. Diese Verlegungen erfolgten, nachdem das israelische Militär am 23. Juni durch gezielte Luftangriffe grosse Teile des Evin-Gefängnisses zerstört hatte. Direkte Angriffe auf zivile Objekte, wie z.B. Gefängnisse, sind schwere Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht. Zum Zeitpunkt der Luftangriffe waren im Evin-Gefängnis Hunderte von Gefangenen untergebracht, darunter zwei Mütter mit Kleinkindern. Die Behörden liessen eine Mutter und ihr Kind frei, verlegten aber die zweite Mutter mit Kind zusammen mit den anderen etwa 70 weiblichen Gefangenen in das Shahr-e Ray-Gefängnis (auch bekannt als Gharchark-Gefängnis). Die weiblichen Gefangenen sind dort in zwei kleinen Räumen und auf einem Korridor untergebracht worden und verfügen nur über zwei Toiletten und zwei Duschen. Rund 180 männliche Gefangene wurden in das Zentralgefängnis der Provinz Teheran (auch als Fashafouyeh-Gefängnis bekannt) verlegt und in vier Zellen mit einer maximalen Gesamtkapazität von 80 Personen untergebracht. Informierten Quellen zufolge durften viele Gefangene ihre Habselig-keiten nicht mitnehmen und wurden in Handschellen und Fussfesseln abgeführt und während der Verlegung geschlagen. Die Zustände in den genannten Gefängnissen sind katastrophal: Starke Überbelegung, die sich durch den neuen Zustrom von Gefangenen noch verschlimmert hat; schmutzige, unzureichende Sanitäranlagen, schlechte Belüftung, Insektenbefall, Mangel an Nahrungsmitteln und Trinkwasser und ein gravierender Mangel an Schlafmöglichkeiten, der die Gefangenen zwingt, auf dem Boden zu schlafen. Den Gefangenen, einschliesslich älteren Menschen mit gesundheitlichen Problemen, wird eine angemessene medizinische Versorgung verweigert.
Die Behörden weigern sich auch, das Schicksal oder den Aufenthaltsort Dutzender weiterer Gefangener bekanntzugeben, die zum Zeitpunkt der Luftangriffe in den Abteilungen 2A, 209, 240 und 241 des Evin-Gefängnisses inhaftiert waren. Dieses Vorgehen könnte als Verschwindenlassen gelten, das ein Verbrechen nach dem Völkerrecht darstellt. In oben genannten Abteilungen des Evin-Gefängnisses waren Personen inhaftiert, die wegen Verstössen gegen die «nationale Sicherheit» unter Anklage standen und oder verurteilt worden waren. Familien der ehemals in diesen Gefängnisbereichen Inhaftierten befürchten, dass die Gefangenen bei den israelischen Luftangriffen getötet oder verletzt worden sein könnten bzw. jetzt einem erhöhten Risiko von Folter und anderen Misshandlungen ausgesetzt sind. Hunderte von Gefangenen, die von den Ereignissen seit dem 23. Juni betroffen waren, befanden sich in willkürlicher Haft. Zu ihnen gehören Menschenrechtsverteidiger*innen, Teilnehmer*innen an Demonstrationen, Dissident*innen, Angehörige der verfolgten Baha'i-Minderheit und andere Personen, die nur deshalb inhaftiert sind, weil sie ihre Rechte auf freie Meinungsäusserung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit und/oder Religionsfreiheit wahrgenommen haben, sowie Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit und ausländische Staatsangehörige und Personen, die wegen Schulden in Haft sind.

 Dies ist eine gekürzte Fassung der Informationen. Den ungekürzten Text finden Sie online.

EMPFOHLENE AKTIONEN
1. Schreiben Sie einen höflichen Appellbrief in Ihren eigenen Worten oder verwenden Sie den Modellbrief auf Seite 2.
1. Bitte schreiben Sie vor dem 4. Oktober 2025.
1. Bevorzugte Sprache(n): Persisch, Englisch oder in Ihrer eigenen Sprache.
	APPELLE AN die Oberste Justizautorität
	KOPIEN AN 

	Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Genève
Instagram: https://www.instagram.com/ejeii_org/
	Botschaft der Islamischen Republik Iran
Thunstrasse 68, Postfach 227, 3000 Bern 6
Fax: 031 351 56 52
E-Mail: secretariat@iranembassy.ch 
Twitter/X: iraninbern

	 Infos zu Social Media und zusätzliche Adressen siehe : amnesty.ch UA 064/25






AMNESTY INTERNATIONAL  Schweizer Sektion . Section Suisse . Sezione Svizzera . Speichergasse 33 . Postfach . 3001 Bern
T: +41 31 307 22 22 . ua@amnesty.ch . amnesty.ch
________________________
________________________
________________________
________________________
Head of judiciary 
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Genève
________________________
Sehr geehrter Herr Ejei,
Hunderte von Gefangenen aus dem Teheraner Evin-Gefängnis wurden in andere Gefängnisse in der Provinz Teheran verlegt, wo sie grausamen und unmenschlichen Haftbedingungen ausgesetzt sind. Diese Verlegungen erfolgten, nachdem das israelische Militär am 23. Juni durch gezielte Luftangriffe grosse Teile des Evin-Gefängnisses zerstört hatte. Direkte Angriffe auf zivile Objekte, wie z.B. Gefängnisse, sind schwere Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht. Zum Zeitpunkt der Luftangriffe waren im Evin-Gefängnis Hunderte von Gefangenen untergebracht, darunter zwei Mütter mit Kleinkindern. Die Behörden liessen eine Mutter und ihr Kind frei, verlegten aber die zweite Mutter mit Kind zusammen mit den anderen etwa 70 weiblichen Gefangenen in das Shahr-e Ray-Gefängnis (auch bekannt als Gharchark-Gefängnis). Die weiblichen Gefangenen sind dort in zwei kleinen Räumen und auf einem Korridor untergebracht worden und verfügen nur über zwei Toiletten und zwei Duschen. Rund 180 männliche Gefangene wurden in das Zentralgefängnis der Provinz Teheran (auch als Fashafouyeh-Gefängnis bekannt) verlegt und in vier Zellen mit einer maximalen Gesamtkapazität von 80 Personen untergebracht. Informierten Quellen zufolge durften viele Gefangene ihre Habseligkeiten nicht mitnehmen und wurden in Handschellen und Fussfesseln abgeführt und während der Verlegung geschlagen. Die Zustände in den genannten Gefängnissen sind katastrophal: Starke Überbelegung, die sich durch den neuen Zustrom von Gefangenen noch verschlimmert hat; schmutzige, unzureichende Sanitäranlagen, schlechte Belüftung, Insektenbefall, Mangel an Nahrungsmitteln und Trinkwasser und ein gravierender Mangel an Schlafmöglichkeiten, der die Gefangenen zwingt, auf dem Boden zu schlafen. Den Gefangenen, einschliesslich älteren Menschen mit gesundheitlichen Problemen, wird eine angemessene medizinische Versorgung verweigert.
Die Behörden weigern sich auch, das Schicksal oder den Aufenthaltsort Dutzender weiterer Gefangener bekanntzugeben, die zum Zeitpunkt der Luftangriffe in den Abteilungen 2A, 209, 240 und 241 des Evin-Gefängnisses inhaftiert waren. Dieses Vorgehen könnte als Verschwindenlassen gelten, das ein Verbrechen nach dem Völkerrecht darstellt. In oben genannten Abteilungen des Evin-Gefängnisses waren Personen inhaftiert, die wegen Verstössen gegen die «nationale Sicherheit» unter Anklage standen und oder verurteilt worden waren. Familien der ehemals in diesen Gefängnisbereichen Inhaftierten befürchten, dass die Gefangenen bei den israelischen Luftangriffen getötet oder verletzt worden sein könnten bzw. jetzt einem erhöhten Risiko von Folter und anderen Misshandlungen ausgesetzt sind. Hunderte von Gefangenen, die von den Ereignissen seit dem 23. Juni betroffen waren, befanden sich in willkürlicher Haft. Zu ihnen gehören Menschenrechtsverteidiger*innen, Teilnehmer*innen an Demonstrationen, Dissident*innen, Angehörige der verfolgten Baha'i-Minderheit und andere Personen, die nur deshalb inhaftiert sind, weil sie ihre Rechte auf freie Meinungsäusserung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit und/oder Religionsfreiheit wahrgenommen haben, sowie Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit und ausländische Staatsangehörige und Personen, die wegen Schulden in Haft sind.
Ich bitte Sie eindringlich, alle willkürlich Inhaftierten freizulassen und die Freilassung anderer Gefangener zu erwägen, darunter Untersuchungshäftlinge und andere, die für eine bedingte Entlassung in Frage kommen.
Ausserdem appelliere ich an Sie, unverzüglich das Schicksal und den Verbleib aller Gefangenen bekannt zu geben, die zum Zeitpunkt der israelischen Luftangriffe am 23. Juni in den Abteilungen 2A, 209, 240 und 241 des Evin-Gefängnisses festgehalten wurden.
Ich bitte Sie, allen Gefangenen Zugang zu ihren Familien und Rechtsbeiständen zu gewähren, sie vor Folter und anderen Misshandlungen zu schützen und alle Massnahmen zu ergreifen, um das Recht auf Leben und Gesundheit aller Gefangenen zu schützen, indem sichergestellt wird, dass verschiedene Kategorien von Gefangenen getrennt untergebracht werden, alle eine angemessene medizinische Versorgung erhalten und im Einklang mit internationalen Standards menschlich behandelt werden.
Bitte erlauben Sie internationalen Beobachter*innen die Durchführung von Gefängnisinspektionen.

Hochachtungsvoll,
________________________Kopie
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